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Richtlinie zur Änderung der Richtlinie des Präsidiums der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) für die Vergabe von Leistungsbezügen und 

Forschungs- und Lehrzulagen für Professor*innen 
 (Leistungsbezüge-Richtlinie – LBezR –) 

Vom 4. Juni 2024 

Aufgrund von § 4 Absatz 2 der Saarländischen Verordnung über Leistungsbezüge sowie 
Forschungs- und Lehrzulagen für Professorinnen und Professoren vom 3. Januar 2005 
(Amtsbl. S. 9), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 9. März 2023 (Amtsbl. I S. 
248), erlässt das Präsidium nach Anhörung des Senats und mit Zustimmung des Ministers der 
Finanzen und für Wissenschaft folgende Richtlinie: 

Artikel 1 

Änderung zu Anlage 2 zu §7 Abs. 2 LBezR 

In Anlage 2 werden zwischen „Sonstigen Funktionsträger*innen nach §38 (3) GO“ und „Für 
Studienleiter*innen gilt:“ folgende Funktionen aufgenommen: 

- Antikorruptionsbeauftragt*r gem. Antikorruptionsrichtlinie
- Vorsitzende Ethikkommission
- Ombudsperson und stellvertretende Ombudsperson

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung an den schwarzen Brettern „Die 
Präsidentin/Der Präsident“ in Kraft und wird im Dienstblatt der Hochschulen des Saarlandes 
veröffentlicht. 

Saarbrücken, 10.09.2024 

Gez. In Vertretung 
Prof. Dr. Thomas Bousonville 
Vizepräsident für Studium, Internationales und Nachhaltigkeit der htw saar 
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